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Ein Leitfaden von www.altersportal.de

Anmeldung von 
Rentenansprüchen
Selbst wenn Sie die Regelaltersgrenze zum Eintritt in die Rente erreicht ha-
ben und alle Voraussetzungen für eine Rentenzahlung erfüllen, müssen Sie 
die Rentenzahlungen selbst noch bei der Rentenversicherung beantragen. 
Die Rente wird nämlich nicht automatisch auf Ihr Konto überwiesen. Wie Sie 
bei der Anmeldung von Rentenansprüchen vorgehen – für Sie selbst oder 
als Bevollmächtigter für eine andere Person – zeigt Ihnen dieser Leitfaden.
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So gehen Sie vor Darauf sollten Sie im Detail achten

 	 Um einen Rentenantrag stellen zu können, müssen Sie bestimmte  
	 Voraussetzungen erfüllen.

 	 Für die Regelaltersrente müssen Sie

	 die Regelaltersgrenze bereits erreicht haben oder in nächster Zeit  
		 erreichen

	 eine Wartezeit von mindestens fünf Jahren haben. Unter  
		 „Wartezeit“ versteht man Beitragszeiten, also Monate, in denen ein  
		 versicherungspflichtiges Einkommen erzielt wurde oder Monate, die  
		 durch andere Umstände als Beitragszeiten gewertet werden. 

Zusatzinfo unter:  
http://www.altersratgeber.de/Die-Mindestwartezeit.4290.0.html

Prüfen Sie, ob Sie 
antragsberechtigt 
sind

1



Notizen
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So gehen Sie vor Darauf sollten Sie im Detail achten

Ref.-Nr. 1001/1

Antrag stellen	2

Notizen

 	 Antragstellung durch die rentenberechtigte Person

	 Der Rentenantrag selbst kann erst einmal formlos gestellt  
		 werden, z. B. per E-mail, Telefon o. ä. Dies ist aber nur dann  
		 notwendig, wenn Sie die Frist zur Antragstellung (siehe Punkt 3)  
		 nicht einhalten können. Sie müssen in jedem Fall noch einen  
		 formellen Antrag, den „Antrag auf Versichertenrente“, ausfüllen.

	 Wenn Sie noch genügend Zeit haben, besorgen Sie sich gleich  
		 den „Antrag auf Versichertenrente“ und das zugehörige Merkblatt  
		 „Erläuterungen zum Antrag auf Versichertenrente“, das Ihnen beim  
		 Ausfüllen hilft. Sie erhalten es entweder bei Ihrem regionalen  
		 Versicherungsträger (Adressen siehe Anhang) oder im Internet auf  
		 der Seite der Deutschen Rentenversicherung:

http://www.deutsche-rentenversicherung.de/nn_15176/SharedDocs/de/
Navigation/Formulare__Publikationen/formulare/Rente__node.html__
nnn=true

	 Klicken Sie auf „Komplettpaket Versichertenrente einschließlich  
		 Krankenversicherung der Rentner“

 	 Antragstellung durch einen gesetzlichen Vertreter oder einen  
	 Bevollmächtigten

	 Falls Sie Ihren Antrag nicht selbst stellen können oder wollen, kann  
		 dies auch eine andere Person für Sie erledigen. Diese benötigt  
		 dazu allerdings eine Vollmacht. Ein Muster dazu finden Sie auf:

http://www.altersratgeber.de/Anmelden-von-Anspruechen.4260.0.html

	 Fügen Sie dieses Dokument ausgefüllt und unterschrieben dem  
		 Rentenantrag bei.


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So gehen Sie vor Darauf sollten Sie im Detail achten

 
Fristen für die  
Antragstellung	3  	 Bei der Beantragung der Altersrente müssen Fristen beachtet  

	 werden. 

	 Bestenfalls stellen Sie den Antrag bereits drei Monate bevor Sie  
		 die Voraussetzungen für eine Rentenzahlung erfüllen. Ihr  
		 Arbeitgeber hat die Pflicht, auf Ihren Wunsch hin eine Hochrech- 
		 nung Ihres Gehalts für die verbleibende Zeit abzugeben.

	 Spätestens sollten Sie Ihre Ansprüche  innerhalb der ersten drei  
		 Monate, nachdem Sie die Voraussetzungen für die  
		 Rentenansprüche erfüllen, anmelden.

	 Wenn Sie Ihren Antrag mehr als drei Monate nach der Erfüllung  
		 der Rentenvoraussetzungen einreichen, erhalten Sie keine  
		 rückwirkenden Zahlungen.

 	 Grundsätzlich gilt:  Wenn Sie mit einem bestimmten Rentenzahlungs- 
	 beginn rechnen, reichen Sie Ihren Antrag so rasch als möglich ein.  
	 Wenn Sie in Zeitnot sind und fürchten, die Fristen nicht einhalten zu  
	 können, kann dies auch formlos geschehen (siehe Punkt 2).  
	 Fehlende Angaben können nachgereicht werden und haben keinen  
	 Einfluss auf den formalen Antragseingang.

 	 Bedenken Sie, dass Sie mit der reinen Antragsstellung lediglich Ihre  
	 Ansprüche in Bezug auf den Rentenbeginn sichern. Zahlungen  
	 erfolgen in jedem Falle erst, wenn das Verfahren abgeschlossen ist.  
	 Sollten Sie also auf die rechtzeitige Zahlung angewiesen sein,  
	 müssen Sie von Ihrer Seite alles tun, um den Prozess frühzeitig in  
	 Gang zu bringen.



Notizen



Pro 55 Plus GmbH • Kellerstraße 29 • 81667 München • info@altersportal.de • Telefon 0700 - 22 88 55 88

Anmeldung von Rentenansprüchen

Ein Leitfaden von www.altersportal.de
Ref.-Nr. 1022/1

5

So gehen Sie vor Darauf sollten Sie im Detail achten

 
Ausfüllen des 
Antrags	4



 	 Das Ausfüllen des Antrages ist eine mühselige Arbeit. Nehmen Sie  
	 sich trotzdem ausreichend Zeit für diese Arbeit. 

	 Klare, vollständige und korrekte Angaben vermeiden unnötige 		
		 Rückfragen und beschleunigen den Arbeitsprozess.

	 Unklarheiten können zu Fehlern zu Ihren Lasten führen, was  
		 wiederum – wenn sie überhaupt erkannt werden – zu einem  
		 Mehraufwand für das Widerspruchsverfahren führt.

 	 Nehmen Sie beim Ausfüllen des Antrags deshalb auf jeden Fall das  
	 Merkblatt „Erläuterungen zum Antrag auf Versichertenrente“ zu Hilfe.  
	 Dort ist erläutert, was unter jedem Punkt genau einzutragen ist.

 	 Falls Sie bei einigen Stellen nicht genau wissen, was gemeint ist,  
	 können Sie sich bei Auskunfts- und Beratungsstellen der Deutschen  
	 Rentenversicherung, deren Versicherungsberatern oder örtlichen  
	 Versicherungsstellen helfen lassen. 

Unter folgender Nummer erreichen Sie die kostenlose Telefonberatung 
der Deutschen Rentenversicherung: 0800 10004800

Notizen
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So gehen Sie vor Darauf sollten Sie im Detail achten

 

 
Nachweis der  
Identität5

Antrag  
einreichen	6



 	 Für die Bearbeitung Ihres Antrages müssen Sie Ihre Identität  
	 nachweisen. Dokumente, die Ihre Identität nachweisen, können  
	 sein:

	 Geburtsurkunde / Abstammungsurkunde

	 gültiger Personalausweis

	 gültiger Reisepass

 	 Falls Sie den Antrag persönlich abgeben, bringen Sie einfach eines 
	 dieser Dokumente mit. 

 	 Falls Sie den Antrag per Post einreichen, können Sie entweder das  
	 Originaldokument mitschicken, das Sie – wenn alles korrekt  
	 läuft –  wieder zurück bekommen.

 	 Alternativ kann eine beglaubigte Kopie Ihres Identitätsnachweises  
	 beigefügt werden. Die Beglaubigung erfolgt entweder bei einem  
	 Notar oder einer dafür vorgesehenen Amtsstelle (Rathaus, etc.).  
	 Dort müssen Sie auf jeden Fall das Originaldokument vorzeigen. 

 	 Folgende Stellen sind zur Entgegennahme Ihres Antrags berechtigt:

	 der zuständige Rentenversicherungsträger

	 Versicherungsämter

	 regionale Auskunfts- und Beratungsstellen

	 jede Stelle, die Sozialleistungen zahlt

	 	Gemeindeverwaltungen

	 deutsche Auslandsvertretungen

 	 Eine Adressenliste der Versicherungsstellen der Deutschen  
	 Rentenversicherung finden Sie im Anhang.
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So gehen Sie vor Darauf sollten Sie im Detail achten

 

 
 	 Nach Bearbeitung Ihres Antrags bekommen Sie einen Rentenbe- 

	 scheid, in dem Sie über die Höhe der Rentenzahlungen, auf die Sie 
	 Anspruch haben, informiert werden.

 	 Prüfen Sie diesen Rentenbescheid genau und kontrollieren Sie, 
	 ob alle Beitragszeiten

	 alle beitragsfreien oder beitragsgeminderten Zeiten

	 alle Ersatzzeiten, Anrechnungszeiten und Berücksichtigungszeiten  
		 wie z. B. Erziehungszeiten berücksichtigt sind.

 	 Falls Sie der Meinung sind, dass Ihre Rentenhöhe falsch berechnet 
	 wurde, können Sie Widerspruch gegen den Rentenbescheid  
	 einlegen. Dabei ist zu beachten:

 	 Widerspruch kann nur innerhalb eines Monats nach Eingang des  
	 Rentenbescheids erhoben werden. Folgende Ausnahmen gibt es:  

	 Wenn Sie im Ausland leben, haben Sie drei Monate Zeit,  
		 Widerspruch einzulegen, 

	 Falls Sie keine Belehrung über Ihr Recht auf Widerspruch  
		 e	rhalten haben (diese sollte im Schreiben der Rentenversicherung  
		 dabei sein), verlängert sich die Frist auf 12 Monate.

 	 In Ihrem Widerspruchsschreiben muss genau begründet sein,  
	 weshalb Sie Widerspruch einlegen und welche Daten Ihrer Meinung  
	 nach falsch sind. Legen Sie ggf. Dokumente, welche Ihre Aussagen  
	 belegen können bei.

 	 Das Widerspruchsschreiben schicken Sie an Ihre Rentenversiche- 
	 rung (die Adresse finden Sie auf dem Rentenbescheid), die dann  
	 Ihre Ansprüche nochmals prüft.

 

Prüfung7

Einlegen von  
Widerspruch	8

Notizen


